
906 der Beilagen zu denstenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (818 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über die Rekonstruktion der Austrian Air
lines österreichische Luftverkehrs-Aktien-

gesellschaft geändert wird 

Durch das AUA-Rekonstruktionsgesetz, BGBL 
Nr. 94/1962, wurde für die Austrian Airlines 
der Parteiproporz bei der Organbestellung fest
gelegt sowie die Bestellung eines Vorstandsvor
sitzendenund die Einräumung eines Dirimierungs
rechtes für den Aufsichtsratsvorsitzenden unter
sagt und dies bis heute in vollem Umfang bei
behalten. Die vorliegende Novelle zum AUA
Rekonstruktionsgesetz soll nun zumindest eine 
teilweise Aufhebung des Proporzes bei Austrian 
Airlines bewirken. Der Wegfall der Proporzklausel 
bei der Vorstandsbestellung und die Beseitigung 
der gesetzlichen Verbote der Bestellung eines Vor
standsvorsitzenden sowie die Einräumung eines 
Dirimierungsrechtes für den Aufsichtsrats
vorsitzenden ist nicht zwingend vorgesehen, 
sondern soll lediglich der Hauptversammlung 
die Möglichkeit eröffnen, gegebenenfalls eine ent
sprechende Satzungsänderung zu beschließen. Es 
werden dadurch die Voraussetzungen geschaffen, 
daß künftighin auch für die Unternehmens
führung der Austrian Airlines die Bestimmungen 

Hietl 
Berimterstatter 

des Aktiengesetzes 1965 voll Zur Anwendung 
gelangen. 

Weiters soll eine Bestimmung aufgenommen 
werden, wonach dem Bundesminister für Finan
zen und dem Bundesminister für Verkehr je 
eine Vertretung im Aufsichtsrat der Austrian 
Airlines eingeräumt wird, und zwar zusätzlich 
zu den Mitgliedern des Aufsichtsrates, bei deren 
Bestellung das Kräfteverhältnis und die Vor
schläge der politischen Parteien - so wie bisher -
zu berücksichtigen sind. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die gegen
ständliche Regierungsvorlage in seiner Sitzung 
am 24. Oktober 1973 in Verhandlung genom
men. An der Debatte beteiligten sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dr. Kor e n, 
DDr. K ö ni g, Tr oll, Dr. Sc h m i d t sowie 
Bundesminister für Finanzen Dr. A n d r 0 s c h. 
Bei der Abstimmung wurde der vorliegende Ge
setzentwurf mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt somit 
den An t rag, der Nationalrat wolle dem von 
der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(818 der Beilagen) die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Wien, am 24. Oktober 1973 

Dr. Tull 
Obmann 

906 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




